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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr.GRUBER und Genossen 
an den Herrn Bundes:ninister für Auswär
tige Angelegenheiten bt:treffend Ver
handlungen mit der bRD über eine Erwei
terung des Abkommens von Bad Kreuznach 
eHr .. 111/;]") 

An die 

Parlamentsdirektion 

WIEN, 

-10~!AB 

)976 -03- 0 8 
zu -11''f/J 

Nach der dem BundesminL,terium fHr Auswärtige Angelegen
hei ten am 3. Feber 1976 zugekommenen Note der Farlamentsdirek·
tion Zlo 111/J-:nR/1976 vom 27 .. Jänner 1976 haben die Abgeord
neten zum Nationalrat Dr.GRUBER und Genossen am 27. JBnner 
1976 eine 

Anfrage 

-an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten betreffend 
VerhandlUngen mit der ERD über eine Erweiterung des Abkommens 
von Bad Kreuznach überreicht • 

. Ich beehre mich, diese Anfrage gemäss § 91 Abs" 4 des Bundes
gesetzes vom 4. Juli 1975, EGB1. Nr. 410, wie folgt zu beant
worten: 

Zu Frage 1: 

Nach den Vereinbarungen im Artikel 24 des Abkommens von Bad 
Kreuznach bestehen vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 5 
keine zwischen den Vertragsstaaten noch zu regelnden finanziellen 
oder vermögensrechtlichen Fragen, die sich auf tatsächliche oder 
rechtliche Vorgänge oder Ereignisse aus der Z'3i t vom 13. T';Iärz 
1938 bis zum 8 .. M.ai 1945 oder auf spätere Folgen. solcher Vorgänge 
beziehen .. 
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Ich gehe daher davon aus $ dass sich Ihre T"rage auf die 

DurchfühT.'Ung des ,lI.I't c 5 dieses Abkommens beschränkt. 

Die Angelegenheit des Art. 5 ist zusc.mmen mit anderen 
offenen Entsch~:~digungsfragel1 Gegenstand de:::- Beratungen im 

Ausschuss zur Era:?beitung eines Gesamtkonzeptes für noch 
offene Entschädigungsfragen gewesen, dem a18 Mi tgliedRr Ab
geürdnete aller drei j.m Parlament vertr~t;enen rarteien an

gehören. 

Gemäss dem Ergebnis der letzten Sitzung o.ieses Ausschusses 

werden die Heimatv-ertriebenen und andere Gruppen Sachge

schädigter weitere Leistungen im ?Jege eines Aushilfegesetzes 

erhalten. Die Frage des Art. 5 soll, wie mir der Herr Bundes

minister für Finanzen mi·tgeteil t hat, als letzte offene Ent

schädigungsfrage in diesem Ausschuss behandelt werden .. Von 

dem Ergebnis dieser Beratungen wird die wei tera Vorgan gsvveise 

bestimmt werden .. 

Zu Frage 2: 

Wie ich bereits bei Beant',vortung der Frage 1 ausgeführt 

habe, wi.rd die vlei te re Vorgangsweise vom Ergebnis der Bera

tungen im Ausschuss zur Erarbei tung eines Gesamtkonzeptes für 

noch offene Entsche.digungsfragen bestimmt .. Erforderliche Ver

anlassungen kann ich erst nach Vorliegen des Ergebnisses der 

Beratungen in diesem Ausschuss einleiten. 

?u Frage 2: 
Durch den Schiedsspruch des Österreichisch-Deutschen Schieds

gerichtes vom 15 .. Jänner 19'"12 ( Münchner Schiedsspruch) zur Aus

leg'..lng des Artikels 24 Abs. 2 des VertraGes zwischen der Republik 

Österreich und der3undesrepublik Deutschland ZU1" Regelung von 

Schäden der Vertriebenen, Umsiedler und Verfolgten (Finanz- und 
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Ausgleichsvertrag) ist die bisherige Einwendung der Bundes
republik Deutschland, in österreich lebende Heimatvertriebene 
von Leistungen nach dem Reparationssehädengesetz unter Beru-, 
~~g auf Artikel 24 Absatz 2 des Bad Kreuznacher Abkommens 
auszuschließen. weggefallen. 

Die Art der Intervention r-icht'etsich nach dem Einzelfall. 
Es ist daher mÖglich, daß die Republik Österreich für einen 
Heimatvertriebenen, der von den Leistungen des Reparations
schädengesetzes allsgeschlossen ist, bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen, auf diplomatischem 'Wege interveniert. Der 
Erfolg wird von dem Sachverhalt im Einzelfalle abhängen. Jeden
falls wird die BRD einer solchen Intervention den Interven
tionsverzicht des Art. 24 Abs.2 des Finanz- und Ausgleichs
vertrages im Hinblick auf den Schiedsspruch vom 15. Jänner 1972 
nicht entgegenhalten können. Eine generelle Intervention wäre 

.1 • .1 

wohl nur im Rahmen von Verhandlungen mlt der BRD möglich, wobei 
ich allerdings auf Punkt 2 dieser Anfragebeant,,,ortu.'1g ver
weise. 

vlien, am 4. l-iärz 1976 
Der Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenheiten: 
, 

Vl~1M1I1 C\~ 
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